
12. ermcht den GeneralsekretlI, sicberzusteIJen, daß dem 
Ausschuß gegen Folter ausreichende Mitarbeiter nnd Ein
richtungen f1Ir die wirksame Wahrnebmnng seiner Aufgaben 
zur VerfIIgnng stehen; 

13. fonIert alle Staaten TlfJChdrUcldich mif, soweit noch 
nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien der Konvention 
zu werden; 

14. blltet alle Staaten, die die Konvention ratifizieren 
beziehungsweise ihr beitreten, nnd alle Vertrags8taaten der 
Konvennon, soweit noch nicht geschehen, die in den ArtikeJn 
21 nnd 22 der Konvention vorgesehenen Brkllirnngen ab
zugeben nnd zu erwägen, ihre Vorbehalte zu Artikel 20 
zurOckzuziehen; 

15. ersucht den Generalsekretlir, der Menschenrechts
kommission auf ihrer einnndfOnfzigsten 'Thgung nnd der 
GeneralversammJnng auf ihrer einnndfOnfzigsten Thgung 
einen Bericht über den Stand der Konvention gegen Folter nnd 
andere gmusame, unmenschJiche oder erniedrigende Be
handlnng oder Strafe vorzulegen; 

16. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs nnd des 
Ausschusses gegen Folter auf ihrer einnndfOnfzigsten Thgung 
nnter dem Unterpunkt n Anwendnng der Menschenrechtsüber
einkOnfte" zu behandeln. 

94. Plenars/tvmg 
23. Dezember 1994 

49/178. Effektive Anwendung der internationalen Men
schenreehtsfiherelnIdinfte, einschUe8Jich der Be
richtspfUchten aufgrund der internationalen Men
schenrechtsiiherelnkilnfte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/120 vom 20. De
zember 1993 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen, 

erneut erkllirend, daß die effektive Anwendnng der 
Menscbenrechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen von 
größter Bedeutnng f1Ir die Anstrengnngen ist, welche die 
Organisation gemäß der Charta der Vereinten Nationen nnd 
der Allgemeinen BrkIlirnng der Menschenrechte" unternimmt, 
um die allgemeine Achtnng nnd BinhaItnng der Menschen
rechte nnd Grundfreiheiten zu fördern, 

sich bewußt, wie wichtig es ist, die Aktivitäten zu koordi
nieren, welche die auf dem Gebiet der Menschenrechte tlItigen 
Organe der Vereinten Nationen zur Förderung nnd zum Schutz 
der Menschenrechte durchfiIhren, 

in Bekrilfligung Ihrer Verantwortung f1Ir die SichersteIInng 
der ordnnngsgemäßen Aufgsbenwahrnehmnng seitens der 
Vertragsorgane, die aufgrnnd der von der GeneraJversamm· 
Inng verabschiedeten übereinkünfte geschaffen worden sind, 
nnd in diesem Znsmnmenhang erneut erklärend, daß es darauf 
ankommt, 

a) das effektive Funktionieren der Systeme der periodi
schen Berichterstnttung seitens der Vertragsstaaten dieser 
ÜbereinIdlnfte sicherzustellen; 

b) das Vorhandensein ausreichender FinanzmitteI nnd 
Humanressourcen zu gewährleisten, um die derzeitigen 

Schwierigkeiten beim effektiven Funktionieren dieser Systeme 
zu überwinden; 

c) sich bei der Ansarbeitnng weiterer Menschenrechts
ühereinkllnfie sowohl mit der Frage der BerichtspfIichten als 
aw:h mit den finanzieUen Konsequenzen anseinarulerznsetzen, 

Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen nnd 
Bmpfehlnngen der vom 19. bis 23. September 1994 in Genf 
abgehaltenen ftInften Thgung der VOISitzenden der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte12

', 

mit Genugtwmg über die Initiativen, die eine Reihe von 
Vertragsorganen ergriffen haben, um FrOhwarnmaßnnbmen 
nnd Dringlichkeitsverfabren auszuarbeiten, die verhüten 
soUen, daß schwere Menschenrechtsverletzungen auftreten 
oder sich wiederholen, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis L . den zunebmenden 
Rückstand an Berichten über die Anwendnng der Menschen
rechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen durch die Ver
tragsstnnten nnd über die Verzögernngen bei der Behandlung 
der Berichte durch die Vertragsorgane, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß 
zahlreiche Vertragsstaaten ihren finanziellen VerpfIichtnngen 
ans .den einsch1llgigen MenschenrechtsilbereinkOnften der 
Vereinten Nationen nicht nachgekommen sind, 

unter Hinweis nuf die Berichte über die zwischen 1988 nnd 
1993 abgehaltenen Thgungen der Vorsitzenden der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte nnd die durch die 
GeneraJversammlnng in ihrer Resolution 48/120 erfolgte 
BiI1ignng der Bmpfehlnngen bezilglich der Straffung, Ra
tionaIisiernng nnd sonstigen Verbesserung der Berichts
verfahren, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Absätzen der 
Brkllirnng nnd des Aktionsprogmmms von Wien, die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet wunlen', 

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge
neraJsekretärs'" über die Fortschritte auf dem Weg zu einer 
effektiveren Aufgabenwahrnebmnng seitens der Vertrags
organe sowie von der Mitteilnng des Generalsekretärs!", 

mit Genugtuung über den Beitrag, den die Sonderorganisa
tionen nnd andere Organe der Vereinten Nationen zur Arbeit 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte 
leisten, 

1. begrtQJt die Vorlage des Berichts der ftInften Thgung 
der VOISitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschentechte nnd nimmt Kenntnis von den in dem Bericht 
enthaltenen Schlußfolgernngen nnd Bmpfehlnngen!27; 

2. begr/jßt at4Jenlem die Bemiibnngeli, welche die 
Vertragsorgane nnd der Generalsekretlir in ihrem jeweiligen 
Znständigkeitsbereich auch weiterhin zur Straffung, Ra-

'" A/49/S~, AnhmIg, AbscbaItt IV. 
'" A/44/S39. A/46/SOO und A/48/SOS und Kmr.l. 
'" A/49/S~. 
121 Ebd.. AnhmIg, 
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tionalisierung und sonstigen Verbesserung der Berichts
verfahren unternehmen; 

3. fordert die Vertragsstaaten erneut nachdrfJckUch auf, 
alles zu tun, um ihren BerichtspfJichten nachzukollllDml, und 
einzeln sowie durch ihre Mitwirkung an 'llIgungen der 
Vertragsstaaten dazu beizutragen, Methoden zur weiteren 
Sttaffimg und Verbesserung der Bericblsvetfahren zu ermitteln 
und anzuwenden; 

4. fordert die Vertragsorgane IIllChdrfJcklich auf, zu 
priIfen, wie ÜberschneJ.dnngen von BerichtspfJichten aufgrund 
der verschiedenen ÜberelDkiInfte vermindert und die Beln
stung der Mitgliedstaaten durch die BerichtspfJichten ganz 

. allgemein verringert werden könnte, indem sie lnshesondere 

a) feststeßen. in welchen FiiIIen bei der Berichtmstattun 
auf andere Berichte verwiesen werden kann; 

b) gegebenenfalls die Benennung eigener innenlllllltlicher 
Verwaltungseinheiten empfehlen, die die Berichte an alle 
Vertragsorgane koonIinieren; 

c) fiIr die Koordinierung zwischen den Vertragsorganen 
und der Internationalen Arbeitsorganisation sorgen, mit dem 
Ziel, Überschneidungen zwischen den verschiedenen Rechts
akten und ÜbereinkÖmmen aufzuzeigen; 

d) die NlItzlichkeit eines einzigen umfassenden Berichts 
und der Ersetzung der periodischen Berichte durch spezifische 
Berichte und thematische Berichte priifen; 

5. begri4ßt es, daß die Thgung der Vorsitzenden der 
Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte und die 
Menschenrechtskommission der technischen Hilfe und den 
Beratenden Diensten SO hohe Bedeutung beimessen. und zu 
diesem Zweck 

a) emu:ht den Hohen Kflmmissar der Vereinten Nationen 
fiIr Menschenrechte, der Kommission regeIml!ßig über 
mögliche Projekte auf dem Gebiet der technischen Hilfe 
Bericht zu exstaUen, die von den VertragsorganeD benannt 
worden sind; 

b) bittet die Vertragsorgane, im Znge ihrer nonnalen 
PrIIfung der periodischen Berichte der Vextragsstaaten der 
Aufzeigung solcher Möglichkeiten vmrangige Aufmerksnm
keit zu schenken; 

c) bittet diejenigen VertragssIaaten, die der Verpflichtung 
zur VorInge ihres Erstberichts nicht nachkommen konnten, 
technische Hilfe in Anspruch zu nehmen; 

6. fordert die Vertragsstanlen nachdrlJcldich auf, sich auf 
ihren nllchsten p1anmilßigen Thgungen mit Vmrang mit der 
Frage derjenigen Vertmgsstaateu auselnanderzusetzen. die 
ihren Berichtspflichten regelmilßig nicht nachkommen; 

7. fordert alle VertragsstaaIen, deren Berichte von den 
Vertragsorganen geprilft worden sind, nachdrIlckllch auf, den 
Bemerkungen und abschließenden Stell.mgnahmen der 
Vertragsorgane zu ihren Berichten entsprechend Folge zu 
leisten; 

8. bittet die Sonderorganisationen und andere Organe der 
Vexeinten Nationen sowie die Vertragsorgane auf dem Gebiet 
der Menschenrechte. wirksame Methoden zur Verbesserung 
ihrer gegenseitigen Zusammenarbeit auszuarbeiten und dabei 

den Verantwortlichkeiten des Hohen KmnmiSSll1'll der Ver
einten Nationen fiIr Menschenrechte Rechnung ZU tragen; 

9. bittet den Hohen Kmnmissar fiIr Menschenrechte, die 
Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte bei seinen 
Maßnahmen zur Förderung der Znsammenarbeit mit den fiIr 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte zuständi
gen regionalen zwischenstaatlichen Orgaoisationen zu konsu1-
tieren; 

10. begrf4/Jt es, daß die Vorsitzenden der Vertragsorgane 
auf dem Gebiet der Menschenrechte Nachdruck darauf legen, 
daß jedes Vertragsorgao im Rahmen seiner jeweiligen ZustIln
digkeit die Wahrnehmung der Menschenrechte durch die 
Frauen genau llberwacht, und macht sich die Empfehlung der 
Vorsitzenden zu eigen. jedes Vertragsorgan möge eine 
Änderung seiner Richtlinien fiIr die Berichterstattung in 
Erwägung ziehen, dahin gehend, daß von den Vertragsstaaten 
geschlecbtaspezifische Informationen erbeten werden; 

11. erkennt die wichtige Rolle an, welcbe die nicht
staatlichen Organisationen bei der wirksamen Anwendung 
aller Rechtsakte auf dem Gebiet der Menscbenrechte spielen; 

12. macht sich die Empfehlungen der 'llIgungen der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu eigen, was die Notwendigkeit angeht, F'manz
mittel und ausreichende Personalressourcen fiIr die Tiitigkeit 
der Vertragsorgane sicherzustellen, und 

a) bittet in diesexn Sinne den Generalsekretär erneut, den 
verscbiedenen VertragsorganeD ausreichende Ressourcen zur 
Verfilgung zu stellen; 

b) ersucht den GeneralsekretlI. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundflJnfzigsten Thgung und der 
Generalversammlung auf ihrer fllnfZigsten Thgung über diese 
Frage Bericht zu exstatten; 

13. fordert die Vertragsstaaten nachdrllckllch auf, dem 
Generalsekretllr als Verwahrer des Internationalen Oberein
kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie
l1IIIIf und der Konvention gegen Folter und andere grausame. 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafet> 
ihre Annaltme der von den Vertragsstaaten sowie von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 481120 gebilligten 
Änderungen zu notifizieren; 

14. fordert alle Vertragsstaaten auf, ihren finanzjeUen 
Verpt1ichtnngen. einschlleßlich der Zah1ungsrilckstlinde, aus 
dem 1eternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierun und der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, nmnenschliche oder erniedrigen
de Behandllmg oder Strafe ohne Vexzögemngen und in vollexn 
Umfang nachzukQIIIlDmI, bis die Ändilrungen in Kraft treten; 

t5. elWUCht den GeneralsekretlI. auch weiterhin alles 
Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen, daß die 
beiden aufgrund des 1ntematinna1en Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form vun Rassendiskriminierung und der 
Konvention gegen Folter und andere 8"'"""""". tmmenschli<:he 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe eingesetzten 
Ansschilsse bis zum lnk!:afttreten der Änderungen p1anmilßig 
tagen; 

16. ntmmt KenntnIs von der Empfehlung der Thgung der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men-
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schenrechte, dem Ausschuß flIr die Beseitigung der Dis- 22. ersuchtdenGencralsekretli,geeigneteMaßnall!neDZIl 
kriminierung der Frau mögen zusiitz1iche Sitzungen zu- ergreifen, um die jährlichen Tagungen der Vorsilmnden der 
gestanden werden, bis der Rückstand an noch nicht geprüften Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte ab 1995 
Berichten aufgearbeitet ist, sowie von ihrer Empfehlung, der aus den verl1Igbaren Mitteln des onIentlichen Haushalts der 
GencraIsekretli möge dem Ausschuß ausreichende Mitte1 aus Vereinten Nationen ZIl finanzieren; 
dem onIentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zuwei
senl2B

; 

17. ersucht den Hohen Kommissar flIr Menschenrechte, 
im Rahmen des Mandats das ihm von der Generalversamm
lung in ihrer Resolutimi 48/141 vom 20. Dezember 1993 
flbertragen worden ist, sicherzustellen, daß im Rahmen der 
vorhandenen Mittel ein Verzeichnis aller intemationalen 
normsetzenden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschenrech
te erstellt wird, utit dem Ziel, eine von besserer Kenntnis der 
Sachlage getragene Entscheidungsfindung zu erleichtem; 

18. begri/Pt die Empfehlung der 'Thgung der Vorsitmnden 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte129

, die 
Vertragsorgane sollten den Vertragsstaaten nahelegen, den 
vollen Wortlaut der abschließenden Bemerkungen zu ihren 
Berichten an die Vertragsflberwachungsorgane lIbersetzen zu 
1assen, zu veröffentlichen und den Medien zugfinglich zu 
machen, und ersucht den Hohen Kmnmissar flIr Menschen
rechte, sicherzustellen, daß die neuesten Berichte und die 
Kurzprotokolle der diesbezflglichen Ausschußer6rterungen 
sowie die abschließenden Bemerkungen und abschließenden 
Stellungnahmen der Vertragsorgane in den Informationszen
tren der Vereinten Nationen in den LI!ndem, die diese Berichte 
vorlegen, verl1Igbar sind; 

19. bittet die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information, am Ende eines jeden Jahres im Rahmen der 
vorhandenen Mittel als gesonderten Band eine Zusammen_ 
stellung aller von den Vertragsorganen im Laufe des jeweili
gen Jahres verabschiedeten abschließenden Bemerkungen 
herauszugeben; 

20. ersucht den Hohen Kommissar flIr Menschenrechte, 
im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherZDstel1en, daß das 
Manual on Hunum Rights Reportlng (Handbuch flIr die 
Berichterstattung auf dem Gebiet der Menschenrechte) der 
Vereinten Nationen so hald wie möglich in a11en AmIssprachen 
vorliegt und daß den Empfehlungen, die die fflDfte 'Thgung der 
Vorsitmnden der Vertragsorgane auf dem Gehiet der Men
schenrechte in bezug auf das Handbuch abgegeben hatI"', 
geb1Ihrend Rechnung getragen wird; 

21. begri/Pt alle geeigneten Maßnahmen, welche die 
Vertragsorgane auf dem Gehiet der Menscheorechte im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats im Hinblick auf Situationen 
massiver Menschenrechlsver1etzungen ergreifen, insbesondere 
auch indem sie diese Verletzungen dem Hohen Kmnmissar flIr 
Menschenrechte sowie dem GencraIsekretli und den zuständi
gen Organen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menscbenrechte ZIl Kenntnis bringen, und ersucht den Hohen 
Kmnmissar, tätig werdend im Rahmen seines Mandats, die 
diesbezflglichen Aktivitäten im Rahmen des gesamten Systems 
der Vereinten Nationen ZIl koordinieren und darDber Konsulta
tionen zu führen; 

"" Ilbd.. ZIffern 49-51. 
'" Ebd.. ZIffer 44. 
'" Ebd.. ZIffer 57. 

23. beschließt. die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auf ihrer fI!nfzigsten Tagung im 
Lichte der Bemtungen der Menscbenrechtskommission unter 
dem Punkt "Menschenrechtsfragen" wieder mit Vorrang zu 
behandeln. 

94. PlenorsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/179. Meuseheureehte und extreme Armut 

Die Generalversammlung, 

In Bekriiftigung der Allgemeinen Erkllirung der Men
schenrecJrt;;ü: des Internationalen Paktes über bflrgerliche und 
politische Rechtel1

•• des Internationalen Paktes über wirt
schaftliche, soziale und kultorel1e Rechtel1

• und der anderen 
von den Vereinten Nationen verabschiedeten Rechtsakte auf 
dem Gebiet der Menscbenrechte, 

In Anbetracht der einschlägigen Bestinunungen der 
Erkllirung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menscheorechte 
verabschiedet wurden', 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441148 vom 
15. Dezember 1989, 44/212 vom 22. Dezember 1989 und 
451199 vmn 21. Dezember 1990 und ihre anderen einschll!gi
gen Resolutionen, 

eingedenk der Resolutionen der Menschenrechtskommis
sion 1992/11 vom 21. Februar 1992'" und 1993/13 vom 
26. Februar 1993'1 sowie der Resolution 1993/35 der Unfer.. 
kommission flIr die Verhiltung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten vom 25. August 19931'1, 

sowie eingedenk der Resolution 1994/12 der Menschen
rechtsrnmmission vmn 25. Februar 199431

, in der die K0mmis
sion die Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf den 
Widerspruch zwischen dem Vorliegen von Sitoationen 
extremer Armut und sozialer Ausgrenzung, die ilberwunden 
werden müssen, und der Pflicht, den uneingeschränkten <lenu8 
der Menschenrechte ZIl garantieren, gelenkt hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/134 vom 
18. Dewnber 1992, in der sie erneut erklärt hat, daß extreme 
Armut und soziale Ausgrenzung einen Verstoß gegen die 
Menschenwürde darstellen. und in der sie die Notwendigkeit 
einer umfassenden und eingehenden Studie der extremen 
Armut hervorgehoben hat, die von den Erfahrungen und 
Überlegungen der Ärmsten unter den Armen ausgeht, 

In dßr ErwlJgung, daß das Vorhandensein weitverbreiteter 
extremer Armut die vol1sllindige und wirksame Wabmehmung 
der Menschenrechte beeinträchtigt und in manchen Fäl1en eine 
Bedrohung des Rechts auf Leben darstellen könnte, 

'" Siobe EICN.4I1994/2-ElCN.4ISub.2l199314S und Kmr.I. Kap. n. _A. 




